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Rechtsanwalt, geboren 1978, Associate.

Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz und Berlin (HU). Nach dem 1. Staats-
examen Lehrtätigkeit als Gastdozent an der Staatsuniversität Moskau in Fächern deut-
sches  Bankrecht  und  Europarecht;  Referendariat  im  Kammergerichtsbezirk  mit 
Schwerpunkt Wirtschaftsrecht; nach Tätigkeit als Rechtsanwalt seit September 2009 
Associate.

Schwerpunkt der Tätigkeit ist neben dem deutschen auch das russische Wirtschafts-
recht - die Dissertation zum Thema "Bankrecht der Russischen Föderation" ist derzeit 
in Korrektur.

Von vorrangiger Bedeutung für die Tätigkeit auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts und 
Wirtschaftsstrafrechts ist neben der tadellosen Kenntnis der Gesetze und ihrer An-
wendung auch und vor allem die Persönlichkeit des Mandanten und das Gespür für 
dessen Interessen und die tatsächlichen Gegebenheiten der Fallgestaltung. Dies gilt 
umso mehr für Fälle, die einen osteuropäischen Bezug aufweisen. Insbesondere Fall-
gestaltungen, die der deutschen Gerichtsbarkeit entzogen sind, stellen Mandanten 
häufig vor unüberwindbare Probleme, deren Lösung auf Grund der normativen Kraft 
des Faktischen weniger in der Gesetzesanwendung als vielmehr im Wege persönli-
cher Auseinandersetzung mit der Gegenseite zu suchen ist.

Als Grenzgänger zwischen westlicher und östlicher Rechtskultur mit großer praktischer 
Rechtserfahrung bietet Rechtsanwalt Burkatovski hier die Gewähr einer vertieften und 
den jeweiligen Gegebenheiten Rechnung tragenden Fallbearbeitung.


